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 Veröffentlicht am 04.06.1987

Norm

ABGB §871 CIII

ABGB §873

Rechtssatz

Die Lehrmeinung, daß die Schutzwürdigkeit dessen, der auf die irrtumsbehaftete Erklärung seines

Rechtsgeschäftspartners vertraue, nicht nur dann zu verneinen sei, wenn er noch keine Dispositionen getro en habe,

sondern auch dann, wenn die Nachteile aus im Vertrauen auf die Rechtsbeständigkeit der Erklärung des Irrenden

getro enen Dispositionen ausgleichbar seien und vom Irrenden auch tatsächlich durch entsprechende Leistung

ausgeglichen würden ( sogenannte Redintegration durch Ersatz des Vertrauensschadens ), wird abgelehnt.
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